
Die freiwillige Mitgliedschaft ist ein wesentliches Merkmal der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung der 

Landesärztekammer Hessen in Bad Nauheim. Jede Ärztin, jeder Arzt, jede Studentin und jeder Student der Medizin 

ist eingeladen, Mitglied zu werden. Sie fördern damit die freiwillige, produktneutrale und industrieunabhängige  

ärztliche Fortbildung in Hessen.

Stand: 01.01.2019

Beitrittserklärung 
Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung
z. H.: Frau Cornelia Thriene
Carl-Oelemann-Weg 5
61231 Bad Nauheim 
Fax: 069 97672-67204

Bedingungen für die Akademiemitgliedschaft 
Der Jahresbeitrag der Akademie-Mitgliedschaft beträgt 100,00 €. Ärztinnen/Ärzte in erster Facharztweiterbildung 

sowie in Elternzeit oder ohne ärztliche Tätigkeit zahlen 50,00 €. Für Studentinnen und Studenten der Medizin ist die  

Akademiemitgliedschaft nach Vorlage einer Studienbescheinigung bis zur Mitgliedschaft in der Ärztekammer 

kostenfrei. Der Jahresbeitrag gilt unabhängig vom Eintrittsdatum für das laufende Kalenderjahr mit den zum  

jeweiligen Stichtag der Beitragsfälligkeit erfassten Bedingungen. Für Mitglieder der Akademie ist die Teilnahme  

an besonders gekennzeichneten Veranstaltungen kostenfrei. In der Regel zahlen Akademiemitglieder ermäßigte 

Teilnahmegebühren. 

Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich bis zum 30. November zum Ende eines Kalenderjahres vorliegen.

Persönliche Angaben: 

Name:   Vorname: Titel:

Geb.-Name:  Geb.-Datum:    männlich     weiblich

Straße:  PLZ/Ort:

  angestellt   niedergelassen   Facharzt/-ärztin für:

  in Weiterbildung   arbeitslos     in Elternzeit    ohne ärztliche Tätigkeit   stud./cand.med.

Ich möchte zusätzliche Informationen der Akademie erhalten:

  ja, E-Mail Adresse:     nein

Die Satzung der Akademie habe ich erhalten. Die Informationspflichten nach Art. 13 und Art. 14 EU-DSGVO sind 
erhältlich über die Website der Akademie www.akademie-laekh.de, per E-Mail über akademie@laekh.de oder 
telefonisch über 06032 782-200.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich die Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von  
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen kann. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Text-
form, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten. Zur Wahrung der  
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an die Landesärztekammer Hessen, Akademie für 
Ärztliche Fort- und Weiterbildung.

Ort und Datum Unterschrift

Akademie



SEPA - Lastschriftmandat 

Ich/Wir ermächtigen die Landesärztekammer Hessen den Mitgliedsbeitrag der Akademie von meinem/unserem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Landesärzte-

kammer Hessen auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-

lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsempfänger: Landesärztekammer Hessen K.d.ö.R.

Gläubiger Identifikationsnummer: DE85 ZZZ0 0000 3139 80

Die Mandatsreferenz wird Ihnen separat mitgeteilt.

Kontoinhaber Vorname:  Kontoinhaber Nachname:

Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort

IBAN:  BIC:

Kreditinstitut:  

Ort und Datum Unterschrift



Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Wiedergabe der Satzung der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung wird eine 
 Haftung nicht übernommen. Maßgebend ist allein der im Hessischen Ärzteblatt abgedruckte Text.

Satzung der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung – Stand: 26.03.2019
vom 3. Dezember 2003 (HÄBL 1/2004, S. 53-54), geändert am 5. Dezember 2007 (HÄBL 1/2008, S. 49-50), am 25. Mai 2011 

(HÄBL 7/2011, S. 449), am 28. November 2012 (HÄBL 1/2013, S. 55) und am 10. September 2014 (HÄBL 10/2014, S. 601),  

zuletzt geändert am 26. März 2019 (HÄBL 5/2019, S.334) 

§ 1 Aufgabe

(1)  Die Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung ist 

eine Einrichtung der Landesärztekammer Hessen,  

Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

(2)  Die Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung setzt 

sich zum Ziel, entsprechend der Aufgabe der Landes-

ärztekammer Hessen, die berufliche Fortund Weiter-

bildung der Kammerangehörigen zu fördern, um ihre 

fachliche Kompetenz in der täglichen Arbeit zugunsten 

der Patienten durch Fortbildung kontinuierlich zu ak-

tualisieren und zu festigen. Sie führt Fort- und Weiterbil-

dungsveranstaltungen durch. 

(3)  Die Akademie ist dem Ziel einer qualitativ hochwertigen 

Fort- und Weiterbildung mit interdisziplinärer Problemd-

arstellung und -lösung verpflichtet. Dazu gehören auch 

Fortbildungsangebote, die die ethischen und kulturellen 

Aspekte in der Medizin berücksichtigen. 

§ 2 Organe 

Organe der Akademie sind:  

  die Delegiertenversammlung, das  

Präsidium, der Vorstand der  

Akademie. 

§ 3 Aufgaben der Organe 

(1)  Die Delegiertenversammlung beschließt insbesondere 

über

a)  grundsätzliche Fragen der Akademie und Änderungen 

und Ergänzungen der Satzung, 

b)  die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, 

c)  die vorläufige Beschlussfassung des Präsidiums 

(§ 5 Absatz 4),

d)  den Haushalt der Akademie

e)  die Auflösung der Akademie, mit Zwei-drittel- Mehrheit 

der anwesenden Mitglieder, mindestens jedoch mit der 

Mehrheit aller Mitglieder der Delegiertenversammlung, 

f)  über die Höhe der Aufwandsentschädigungen und 

Kostenerstattung der Mitglieder des Vorstandes und des 

Sachverständigenrats. 

(2)  Das Präsidium wird im Rahmen seiner im Heilberufsge-

setz festgelegten Aufgaben für die Akademie tätig. Es 

entscheidet insbesondere über: a) die Geschäftsord-

nung der Akademie im Benehmen mit dem Vorstand, 

b) den vom Vorstand vorgelegten Jahresrahmenplan 

der geplanten Veranstaltungen sowie wesentliche  

Änderungen und Abweichungen hiervon, 

c)  den Entgeltrahmen für die einzelnen Veranstaltungen 

oder Gruppen von Veranstaltungen, 

d)  die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. 

(3)  Der ehrenamtliche Vorstand der Akademie setzt sich 

aus zehn Ärzten zusammen: einem Vorsitzenden, zwei 

stellvertretenden Vorsitzenden und sieben Beisitzern. 

Der Vorsitzende, zwei stellvertretende Vorsitzende und 

drei Beisitzer werden von der Delegiertenversammlung 

gewählt. Jeweils zwei Beisitzer werden von dem Präsi-

dium der Landesärztekammer Hessen und der Kassen-

ärztlichen Vereinigung Hessen benannt und bedürfen 

der Bestätigung durch die Delegiertenversammlung. 

Um die Interessen der gesamten hessischen Ärzteschaft 

vertreten zu können, soll der stationäre (Universitäts-

krankenhäuser, akademische Lehrkrankenhäuser, 

Krankenhäuser) und der ambulante Bereich vertreten 

sein. Die Amtsdauer des Vorstands entspricht der der 

Delegiertenversammlung und beginnt am 1. Juli des 

auf die Wahl zur Delegiertenversammlung nachfolgen-

den Jahres. Bis zur Neuwahl bzw. Bestätigung bleibt der 

Vorstand im Amt. Scheidet ein Mitglied während der 

Amtsdauer aus, so erfolgt eine Nachwahl bzw. Bestäti-

gung für den Rest der Amtsdauer in der nächsten  

Delegiertenversammlung. Der Vorstand hat  

insbesondere die Aufgabe: 

a)  die Fortbildungscurricula und Kursinhalte festzulegen,

b)  die Fortbildungsveranstaltungen zu konzipieren und 

deren Durchführung zu organisieren, 

c)  den Jahresrahmenplan der geplanten Veranstaltungen 

zu erstellen und dem Präsidium zur Entscheidung  

vorzulegen, 

d)  das Präsidium fortlaufend über die Einhaltung des Jah-

resrahmenplanes zu unterrichten, insbesondere diesem 

wesentliche Veränderungen und Abweichungen zur  

Entscheidung vorzulegen, 

e)  das Präsidium fortlaufend über die einzelnen Veranstal-

tungen zu unterrichten und dessen Weisungen umzuset-

zen,

f)  im Bedarfsfalle einen Gedankenaustausch mit den Lehr-

beauftragten für Allgemeinmedizin an den Hessischen 

Universitäten zu führen. 

Der Vorstand kann zu seiner fachlichen Unterstützung und 

Beratung einen Sachverständigenrat bestehend aus Ärzten 

universitärer Einrichtungen, anderer Krankenhäuser, der 

Vertragsärzteschaft, und soweit sinnvoll, anderer wichtiger 

Bereiche mit Zustimmung des Präsidiums berufen.  

Der Sachverständigenrat soll im Regelfall eine Größe von 



Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Wiedergabe der Satzung der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung wird eine 
 Haftung nicht übernommen. Maßgebend ist allein der im Hessischen Ärzteblatt abgedruckte Text.

50 Mitgliedern nicht überschreiten. Der Vorstand kann Ar-

beitskreise bilden und korrespondierende Mitglieder beru-

fen. Er entscheidet über die Aufnahme und den Ausschluss 

von Mitgliedern. Der Vorstand tritt mindestens dreimal im 

Jahr zusammen. 

§ 4  Veranstaltungen außerhalb der Akademie 

Die Akademie kann allein oder in Zusammenarbeit mit  

anderen Institutionen Veranstaltungen auch in dafür geeig-

neten Kliniken, Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen 

durchführen oder sich an solchen Veranstaltungen  

beteiligen. 

§ 5 Mitgliedschaft 

(1)  Jede Ärztin, jeder Arzt, jede Studentin der Medizin und 

jeder Student der Medizin kann der „Akademie für Ärzt-

liche Fort- und Weiterbildung der Landesärztekammer 

Hessen“ durch einfache schriftliche Erklärung beitreten. 

(2)  Mit dem Eintritt erkennt ein Mitglied die Satzung der 

Akademie an. 

(3)  Die Mitgliedschaft wird durch eine Urkunde bestätigt. 

(4)  In besonders gelagerten Einzelfällen kann der Vorstand 

der Akademie die Aufnahme in die Akademie ablehnen 

oder den Ausschluß vorläufig beschließen. Hiergegen 

kann der Betroffene das Präsidium der Landesärzte-

kammer Hessen anrufen. Eine endgültige Entscheidung 

hierüber liegt gegebenenfalls bei der Delegiertenver-

sammlung.

(5)  Die Mitgliedschaft in der Akademie endet:

a)  durch schriftliche Kündigung bis zum 30. November zum 

Ende eines Kalenderjahres,

b)  wenn ein Mitglied nach zweimaliger Mahnung bis zum 

Ende des auf die Mahnung folgenden Monats die 

rückständigen Mitgliedsbeiträge nicht gezahlt hat. Eine 

erneute Aufnahme in die Akademie kann nur nach 

Zahlung der noch offenstehenden Mitgliedsbeiträge 

erfolgen, 

c)  bei gerichtlich festgestellter Berufsunwürdigkeit, 

d)  durch Tod des Mitglieds. 

(6)  Endet die Mitgliedschaft, so ist die Urkunde über die 

Mitgliedschaft zurückzugeben. Erfolgt dies trotz Mahnung 

nicht, wird sie bei der Landesärztekammer und der  

Akademie öffentlich für kraftlos erklärt. 

§ 6  Mitgliedsbeitrag; Aufbringung der Mittel 

(1)  Die Mitglieder haben die von der Delegiertenversamm-

lung festgesetzten Beiträge zu entrichten. 

(2)  Der Vorstand der Akademie schlägt dem Präsidium 

den Entgeltrahmen für die einzelnen Veranstaltungen 

oder Gruppen von Veranstaltungen nach Maßgabe 

des Widmungszwecks der Akademie und angestrebter 

Kostendeckung zur Entscheidung vor. Der Delegierten-

versammlung ist über die Entscheidung zu berichten. 

§ 7 (gestrichen) 1) 2)

§ 8 Auflösung 

(1)  Die Akademie kann nur durch  

Beschluß der Delegiertenversammlung aufgelöst  

werden. 

(2)  Bei der Auflösung der Akademie oder bei Wegfall ihres 

bisherigen Zweckes geht das Vermögen auf die Landes-

ärztekammer Hessen über, die in Ansehung des bisheri-

gen Widmungszweckes der Akademie über die Verwen-

dung der Mittel entscheidet. 

1)  § 7 gestrichen gem. Artikel 1 der Satzung zur Änderung 

der Satzung der Akademie für Ärztliche Fortbildung und 

Weiterbildung vom 25. Mai 2011 (HÄBl. 7/2011, S. 449). 

2)  Gem. Artikel 2 der Satzung zur Änderung der Satzung  

der Akademie für Ärztliche Fortbildung und  

Weiterbildung vom 25. Mai 2011 (HÄBl. 7/2011, S. 449) 

 – Übergangsbestimmung –  

können Kammerangehörige, die sich nachweislich am 

31. Dezember 2011 in der Fortbildung zum Erwerb des 

Freiwilligen Fortbildungszertifikats nach § 7 der Satzung 

der Akademie für Ärztliche Fortbildung und Weiterbil-

dung befinden, diese nach der bisher gültigen Satzung 

abschließen und bis spätestens 31. Dezember 2016 das 

Freiwillige Fortbildungszertifikat erwerben.


